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Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirates für Erwachsenenbildung beim Sächsischen Staatsministerium für Kultus

4. Berufungszeitraum 2008 bis 2010

Geschäftsordnung
des Sächsischen Landesbeirates für Erwachsenenbildung 

(geändert durch Beschluss des LBEB gemäß Protokoll der 31. Sitzung 2007)
§ 1

Aufgaben und Ziele des Landesbeirates für Erwachsenenbildung

1. 
Beim Sächsischen Staatsministerium für Kultus ist ein Landesbeirat für Erwachsenenbildung eingerichtet.

2. 
Das Ziel der Arbeit des Landesbeirates für Erwachsenenbildung besteht darin, einen Beitrag zur Stärkung der Weiterbildung als gleichberechtigten Bestandteil des öffentlichen Bildungswesens zu leisten. Es besteht die Notwendigkeit, die Inhalte und Ziele der Weiterbildung sowohl an sich stetig verändernde gesellschaftliche Bedingungen anzupassen, als auch neue Impulse zu deren Ausge-staltung zu setzen.

3. 
Zur Erreichung dieses Zieles hat der Landesbeirat für Erwachsenenbildung die Aufgabe, die Staatsregierung zu grundlegenden Fragen der Weiterbildung zu beraten sowie durch seine Arbeit die Zusammenarbeit zwischen den aner​kannten Trägern der Erwachsenenbildung zu fördern und zu unterstützen. Vor dem In-Kraft-Treten von Gesetzen, Rechtsverordnungen sowie Richtlinien, die Fragen der Weiterbildung berühren, ist er anzuhören.

4. 
Die im Landesbeirat für Erwachsenenbildung durch Mitglieder oder Stellvertreter vertretenen Institutionen unterstützen den Landesbeirat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben; die für Weiterbildung zuständigen Staatsministerien sollen den Landesbeirat rechtzeitig bei relevanten Fragen der Weiterbildung einbeziehen.

5. 
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben können Arbeitsgruppen eingerichtet werden, die dem Landesbeirat bei der  Vorbereitung seiner Meinungsbildung, von Stellungnahmen und von Erklärungen zuarbeiten.

§ 2

Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Landesbeirat ist unter II. der Verwaltungsvorschrift vom 19.3.1999 geregelt. 

§ 3

Sitzungsort

Der Landesbeirat tritt im Regelfall am Sitz der Staatsregierung zusammen. 

§ 4

Vorsitz

1. 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesbeirates für Erwachsenenbildung wählen alle zwei Jahre in geheimer Wahl aus ihrer Mitte in zwei aufeinanderfolgenden Wahlgängen eine/n Vorsitzende/n sowie eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n.

2. 
Als Vorsitzende/r bzw. stellvertretende/r Vorsitzende/r ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

3. 
Bei einem Ausscheiden der/des Vorsitzenden oder der/des stellvertretenden Vorsitzenden vor Ablauf der Wahlperiode ist in der nächsten Sitzung des Landesbeirates eine Nachwahl durchzuführen.

§ 5

Vorsitzende/r

1. 
Die/der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein, leitet diese und vertritt den Landesbeirat für Erwachsenenbildung nach außen. Bei Verhinderung der/des Vorsitzenden werden die Sitzungen von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Sind beide verhindert, so übernimmt das lebensälteste Mitglied des Landesbeirates die Leitung.

2. 
Die/der Vorsitzende des Landesbeirates bringt die auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände in der festgelegten Reihenfolge zur Verhandlung, unbeschadet der Möglichkeit des Landesbeirates, im Einzelfall Punkte von der Tagesordnung abzusetzen, neue Punkte hinzuzufügen oder die Tagesordnung umzustellen.

3. 
Die/der Vorsitzende des Landesbeirates hat das Recht, die Redner zur Sache und zur Ordnung aufzurufen und ihnen, wenn sie diesen Anordnungen während eines Redebeitrages nicht Folge leisten sollten, das Wort zu entziehen.

§ 6

Aussprache

In den Sitzungen des Landesbeirates haben die Mitglieder und 

die vom Landesbeirat eingeladenen Gäste ein Rederecht.

§ 7

Beschlüsse

Der Landesbeirat für Erwachsenenbildung ist beschlussfähig, wenn über die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Bei Abstimmungen ist Stimmenthaltung möglich. Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme.
§ 8

Sitzung

1. 
Der Landesbeirat für Erwachsenenbildung tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. 

2. 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesbeirates können mehrheitlich eine Einberufung des Landesbeirates darüber hinaus verlangen.

§ 9

Einberufung/Tagesordnung

1. 
Die Mitglieder des Landesbeirates für Erwachsenenbildung werden spätestens zwei Wochen vor jeder Sitzung von der/dem Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Der Einladung sind die notwendigen Beratungsunterlagen beizufügen. In besonders dringenden Fällen kann eine Sitzung ohne Einhaltung der Frist einberufen werden, wenn nicht mehr als ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder diesem Verfah​ren widerspricht.

Ist ein Mitglied des Landesbeirates für Erwachsenenbildung verhindert an der Sitzung teilzunehmen, so hat es möglichst rechtzeitig seinen Stellvertreter zu unterrichten. Ein stellvertretendes Mitglied kann - wenn es nicht als Gast geladen ist - nur bei Verhinderung des von ihm zu vertretenden Mitgliedes an der Sitzung teilnehmen. Die stellvertretenden Mitglieder erhalten in jedem Fall die Beratungsunterlagen und die Ergebnisprotokolle zu ihrer Information.

2. 
Jedes Mitglied kann Vorschläge für die Tagesordnung unterbreiten. Sie sollen der/dem Vorsitzenden spätestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin schriftlich vorliegen. Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der Vorschläge von der/dem Vorsitzenden festgesetzt. In dringenden Fällen ist eine Erweite​rung der Tagesordnung durch Beschlussfassung zu Beginn einer Sitzung möglich. 

§ 10

Niederschrift

Über jede Sitzung des Landesbeirates ist eine Niederschrift anzufertigen. In der Sitzungsniederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, die Ergebnisse der Verhandlungen und die Beschlüsse des Landesbeirates anzugeben.

Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden oder der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, falls diese/r die Sitzung geleitet hat und dem Protokollanten zu unterzeichnen. Die vollständige Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern des Landesbeirates spätestens vier Wochen nach der Sitzung zur Kenntnisnahme zu übersenden. Einsprüche (gegen die Niederschrift) sind spätestens binnen 4 Wochen nach Zugang schrift​lich bei der/dem Vorsitzenden einzulegen.

Die Sitzungsniederschrift wird auf der jeweils nächsten Sitzung dem Landesbeirat zur Genehmigung vorgelegt.

§ 11

Kurzbezeichnung

Die Kurzbezeichnung des Landesbeirates für Erwachsenenbildung beim SMK lautet: Landesbeirat für Erwachsenenbildung (LBEB).
§ 12

Änderung der Geschäftsordnung

Diese Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der 2/3 Mehrheit aller Mitglieder des Landesbeirates geändert werden. Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung sind mit der Tagesordnung vorher bekannt zu geben.

§ 13

In-Kraft-Treten

Die Geschäftsordnung tritt rückwirkend zum 1.1.2008 in Kraft.

	
	
	

	Dresden, 27.02.2008
	
	Karl-Heinz Maischner
Vorsitzende des Landesbeirates


